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Bekanntmachung der Sparkasse Oberland: Aufgebot einer Sparurkunde  
 
Für die von der Sparkasse Oberland ausgestellte  
  
    Sparurkunde Nr. 3211848845 
  
wurde am 05.09.2022 auf Antrag das Aufgebot erlassen. 
  
Der derzeitige Inhaber der Sparurkunde wird aufgefordert, seine Rechte binnen drei Monaten  
seit dem Tage des Aufgebotes unter Vorlegung der Sparurkunde bei der Sparkasse Oberland  
anzumelden, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
 
Schongau, 05.09.2022 
Sparkasse Oberland 
 
 
 

 
Bundesleistungsgesetz;  
Übungen und Manöver der Bundeswehr  
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
Die Bundeswehr führt im Jahr 2022 folgende Übungen durch: 
 
 Landezone Schongau - 

Markt Peiting, Stadt Schongau 
 

 20.09.2022 (ca. 14:00 Uhr) - 20.09.2022 (ca. 17:00 Uhr) 
21.09.2022 (ca. 14:00 Uhr) - 21.09.2022 (ca. 17:00 Uhr) 
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Außenlandung Lido 
 Teilnehmende Soldaten: ca. 30 

Teilnehmende Fahrzeuge: 2 Rettungsboote 
  
Fallschirmabsprünge:  ca. 30 pro Tag 

 
Hinweis: 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. Gleichzeitig wird 
auf die Gefahren, die von liegengebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition und dergleichen ausgehen, hingewiesen. 
Sollten derartige Gegenstände aufgefunden werden, ist die nächste Polizeiinspektion zu verständigen. 
Etwaige Übungsschäden sind innerhalb eines Monats bei der zuständigen Gemeinde anzumelden. Auskünfte zur 
Schadensabwicklung erteilen die jeweiligen Gemeinden sowie das Landratsamt Weilheim-Schongau. 
 
Weilheim i.OB, den 08.09.2022  
 
Öffentliche Sicherheit u. Ordnung 
Lipp Roland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


